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Beschluss des 
Landesvorstands� 
 Düsseldorf, 10. Januar 2012 

 
 

Für eine sichere und nachhaltige Energiezukunft 
in Nordrhein-Westfalen 
 

 

Deutschland hat mit der Energiewende die Vorreiterrolle für eine Energiezukunft über-
nommen, die in der Verbindung aus Wachstum und Ressourcenschonung liegt. Die CDU 
steht für eine nachhaltige Energiepolitik und für eine sichere und bezahlbare Energiever-
sorgung auch in Zukunft. 

Als Ergänzung der erneuerbaren Energien ist noch über Jahrzehnte hinweg der Einsatz 
hoch effizienter und flexibel einsetzbarer fossiler Kraftwerke auf der Basis von Kohle oder 
Gas notwendig. Bislang wird in Nordrhein-Westfalen kein Erdgas gefördert. Allerdings be-
steht bei verschiedenen Unternehmen Interesse, die Potentiale sogenannter „unkonventi-
oneller Erdgasvorkommen“ zu untersuchen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat bereits 19 
Genehmigungen zur Erkundung sogenannter „unkonventioneller Lagerstätten“ zu gewerb-
lichen Zwecken erteilt, insbesondere in Ostwestfalen, Südwestfalen und im Münsterland. 

In den betroffenen Regionen besteht ein hohes Maß an Unsicherheit im Hinblick auf die 
Risiken, die mit der Gewinnung von Gas verbunden sind. Dabei geht es insbesondere um 
eine mögliche Belastung des Grund- und Trinkwassers durch das so genannte „Fracking“ – 
ein Verfahren, bei dem ein Gemisch aus Wasser, Quarzsand und chemischen Zusätzen in 
das umlagernde Gestein des Untergrundes gepresst wird, um den Gasfluss hin zum Bohr-
loch zu stimulieren und die Förderung zu ermöglichen. 

 
Position der CDU Nordrhein-Westfalen 

1. Als Energieland Nr. 1 haben wir in Nordrhein-Westfalen ein großes Interesse an Erhal-
tung und Entwicklung neuer energiepolitischer Optionen. 

2. Zuständig für den Vollzug der bergbaulichen und umweltrechtlichen Vorschriften sind 
die Behörden der Länder. Bei der Genehmigung von Probebohrungen muss das Land 
Nordrhein-Westfalen sicherstellen, dass der jeweilige Antragsteller verpflichtet wird, 
alle für die Entscheidung erforderlichen Informationen bereit zu stellen und die Aus-
wirkungen auf die Umwelt umfassend zu dokumentieren. 
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3. Solange keine ausreichend fundierten wissenschaftlichen Kenntnisse zu den mögli-
chen Auswirkungen von „Fracking“ vorliegen, dürfen keine Fakten geschaffen werden. 
Wir begrüßen, dass die Bundesregierung die Studie „Umweltauswirkungen von 
Fracking bei der Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen La-
gerstätten“ in Auftrag gegeben hat und erst dann über die Erdgasförderung entschei-
den will, wenn die von Bundes- und Landesregierung in Auftrag gegebenen Studien 
vorliegen. 

4. Die Genehmigungsverfahren müssen den spezifischen Erfordernissen der unkonven-
tionellen Erdgasförderung angepasst werden. Insbesondere halten wir eine Änderung 
des Bergrechts für notwendig. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die im 
Bergrecht für die reine Erkundung von Bodenschätzen, also auch für das Probefracking 
derzeit nicht vorgeschrieben ist, ist aus unserer Sicht unerlässlich. Umweltrisiken be-
stehen vor allem dann, wenn unter Einsatz wassergefährdender Stoffe gefrackt wird. 
Deshalb soll für diese Fälle sowohl bei der Erdgasgewinnung als auch bei der Geo-
thermie eine zwingende UVP eingeführt werden. Diese beinhaltet dann auch eine ver-
pflichtende, transparente und effektive Öffentlichkeitsbeteiligung vor einer Geneh-
migung des Probefrackings. Zudem sind die Wasserbehörden verpflichtend zu beteili-
gen, ebenso die betroffenen Landkreise und Kommunen. Da die Auswirkungen auf das 
Grundwasser auch grenzüberschreitend sein können, ist es geboten, entsprechend 
hohe Regeln in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu haben. Wir unterstüt-
zen daher die Bemühung im Europäischen Parlament um vergleichbar hohe Sicher-
heitsstandards. 

5. Eine Erdgasförderung in Nordrhein-Westfalen kommt nur in Frage, wenn sie von der 
Bevölkerung in der Region akzeptiert wird. Dafür ist eine umfassende Transparenz ei-
ne zentrale Voraussetzung. Die Landesregierung ist in der Pflicht, die Aufklärung der 
Bevölkerung über die Risiken des „Fracking“ deutlich zu verbessern. 

 
Die CDU Nordrhein-Westfalen nimmt die Sorgen der Menschen in den betroffenen Re-
gionen sehr ernst. Für uns ist klar: Sicherheit hat höchste Priorität. Genehmigungen 
dürfen nur erteilt werden, wenn unverantwortliche Risiken für Mensch und Natur voll-
ständig ausgeschlossen werden können. 


